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Bezug: 

Kapitel 3.6 "Thermische Beeinflussung des 
Wirtsgesteins" 

TÜV-Statusbericht Dezember 1988 - GK-100.00.6 -
vom 6. Dezember 1988, Kapitel 2.6 "Begrenzung der 
Inventare zur Vermeidung der thermischen Belastung 
des Wirtsgeste i ns" 

Bezugnehmend auf die im o. a. Statusbericht des TÜV Hannover gestellte 
Frage nach dem "Zeithorizont" des 3 K-Kriteriums erfolgt folgende 
Stellungnahme: 

Die Begrenzung der Temperaturerhöhung am Kammerstoß auf 3 K dient 
dazu, sicherheitstechnisch signifikante Auswirkungen durch die mit der 
Einlagerung der radioaktiven Abfälle im Zusammenhang stehende Tempe
raturerhöhung in der Betriebs- und Nachbetriebsphase des Endlagers zu 
vermeiden. Zur Abl eitung von Anforderungen an Abfallgebinde auf der 
Basis der vorstehend genannten Randbedingung wurde ein mathematisches 
Modell verwendet, das auch die Wärmeproduktion von Radionukliden be
rücksicht igt, die erst in der Nachbetriebsphase für eine Temperatur 
erhöhung relevant werden. 

Um die in der Nachbetriebsphase unterstellte Radionuklidausbreitung im 
Nahfeld mit einfachen Modellen beschreiben zu können, wurde mit dem 
vorstehend angesprochenen mathematischen Modell ein Zeithorizont von 
100 000 Jahren abgedeckt. Dies ist ausreichend , da die Freisetzung der 
Spaltprodukte aus dem Grubengebäude über einen Zei traum von ca. 10 000 
Jahren erfolgt und für die länger dauernde Freisetzung der Aktiniden 
die nach 100 000 Jahren noch möglichen sehr geringfügen Temperatur 
erhöhungen bedeutungslos sind. 




